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Die Miniſterialverordnung 2 Zänn
zum

er

prob Congruageſetze pri 1885
Erläutert von Msgr. Domcapitular Anton Pinzger

Wenn auch da proviſoriſche Congruageſetz vom Apri 1885
nicht allen Erwartungen ntſprach, die von demſelben ehegt
hat, ⁰ hat ES doch zul Beſſerung der materiellen Lage des Seelſorge—
Clerus weſentlich beigetragen und wurde das Inslebentreten des
Geſetzes mit der innigſten Freude begrüßt. Die Regierung ſorgte
aber afür, daſs leſe Freude nicht allzugroß werde und eine
ordentliche Abkühlung rfahre Es erſchien alsbald die Verordnung
des Miniſters Cultu und Unterricht nd des Finanzminiſters
vom 65  Uli 1885, welche viele Einſchränkungen feſtſetzte die im
Geſetze nicht ſtreng begründet waren Und die Regierung auch
on eine ſtrenge Auslegung dem Geſetze gab, entſtand ein Kampf

die Behandlung des Geſetzes, bei welchem der Verwaltungs⸗
Gerichtshof vielfach entſcheidend eingriff, und die Regierung
manche Niederlage erlitt. Schon beim Uebergange Ur Ausführung
des Geſetzes wurde die QAre Beſtimmung des de Geſetzes,
„wornach die Dotations⸗Ergänzung der Congrua der ſelbſtändi En
Seelſorger Jänner 1887 mit der Hälfte Iun Wirkſam eit
3u reten habe“, ur den famoſen Rechnungsſchlüſſel VI Qu

487, St XXVIIIII) In einer eiſe illuſoriſch gemacht, daſs mancher
Pfründner Im Jahre 1887 weniger ezog, als Die Be
chwerden hierüber gelangten bis zum Verwaltungs⸗Gerichtshofe, der
die ſonderbare Berechnung als Im Geſetze nicht begründet bezeichnete.
Gleichwohl wurde der Regierung bis jetzt eine Remedur nicht
geſchaffen und die diesbezüglichen Geſuche vieler Pfarrämter
Rückerſtattung der Verkürzung fanden bis jetzt noch keine Erledigung.

Das Eſe bezeichnet als ſelbſtändige Seelſorger jene, we
auf Grund canoniſcher Einſetzung In einer beſtimmten kirchlichen
Gemeinde die Seelſorge auszuüben das Recht ud die Pflicht haben,
die Miniſterial⸗Verordnung aber beſtimmte, daſs als ſelbſtändige
Seelſorger die mit eigener Jurisdiction bei mit ſtaaatlicher

N m 19 N errichteten Seelſorg⸗Stationen beſtellten Urat
geiſtlichen anzuſehen ſind Dieſe ſtaatliche Genehmigung war aber
bei den meiſten Vicariaten, Expoſituren, Localien nicht nachzuweiſen
und ſo wurden dieſe, obwohl ſie alle Eigenſchaften eines ſelbſtändigen
Seelſorgers hatten, bezüglich der Congruaergänzung den Hilfsprieſtern
SSSSDDSIDIDDIeeeeeeeeeeee  gleichgehalten, obwohl nach dem Geſetze al ſolche nur jene ù ver⸗

Wiener Diöceſan

Bl Nr —2 Linzer Diöceſanblatt Nr 1890 ſowie die
Diöceſanblätter der übrigen Diöceſen.
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ehnn ſind, welche den ſelbſtändigen Seelſorgern Diöceſan
biſchofe 3u deren Unterſtützung In der Ausübung der Seelſorge bei
gegeben ſind, was aber bei den genannten Kategorien nicht der Fall
iſt Der Verwaltungs⸗Gerichtshof chien anfänglich den Expoſiti

Immen Du 491, XXXXIV und
488 neigte ſich aber dann In ſeinen Entſcheidungen der

Anſicht der Regierung u (L Qu 1888 Nr 1011 XXXVI und
SD 231, Gewiſs War eS aber der Wille der Geſetz

geber, daſs die Selbſtändigkeit durch den eigenen Seelſorgſprengel,
die beſondere Jurisdiction und die eigene Vermögensverwaltung al
gekennzeichnet betrachten iſt

Eine weitere Frage wurde aufgeworfen, denn ein
prieſter als ſyſtemiſiert 3u betrachten iſt, da hiemit auch die Höhe
der Congrua des aArrer Iim Zuſammenhange te Auch hier ant
bortete die Regierung, daſs nuur jener Hilfsprieſter als emiſier
IU betrachten iſt, deſſen Poſten von der Staatsverwaltung al noth
wendig erkannt worden iſt (vide Qu —1889— 227, XXXIX),
und ſomit erſcheint die Syſtemiſierung ganz Im Belieben der Re
gierung und ſohin auch die Zuerkennung der Congrua von 700 oder
800 In Betreff der Zahlungspflicht handelte die Regierung nach
dem Grundſatze, daſs zuerſt das Einkommen des Pfarrers heran—
zuziehen wäre, und venn dieſes nicht ausreiche, der QA (Reli
gionsfond). Gegen dieſen Crispiniſchen Grundſatz, der manchen arrer
an ſeinem bisherigen Einkommen ſchädigte, wurde wiederholt die Be
chwerde an den Verwaltungs⸗Gerichtshof erhoben, welcher ſich dahin
ausſprach, daß die Verpflichtnng des aArrer zur Zahlung ener

erhöhten Congruagebür für den Hilfsprieſter auf einem beſonderen
Rechtstitel beruhen muſs (L D 489, XXIII und 1888,

739 XV) Man hat aber nichts gehört, daſs ſich die Re
gierung dieſe Entſcheidung ur ſchn genommen hat In vielen
Fällen onnte übrigens der Pfarrer nichts mehr machen, da EL ich
einer WAi Rechtskraft erwachſenen Aſſton gegenüber ſah die nicht E
ſondern der Proviſor verfaſſen U Was nun die Fatierung
anbelangt, ſo QAren S bei den Einnahmen insbeſondere drei Punkte,
deren Behandlung ielfach Anla zur Klage gab, nämlich

A) Das Einkommen QAus Ueberſchüſſen des bealen Kirchen—
vermögens. Im Geſetze C „inſoferne olche Ueberſchü 3u
Dotationszwecken verwendet werden können 31½) allein C8 wurden nicht
bloß derlei Ueberſchüſſe herangezogen, ſondern auch Bezüge QAus dem
Kirchenvermögen, die ſich als Entlohnungen für änge oder ſon
für eine Gegenleiſtung darſtellten (vide Qu 22 230, X
oder die ſolange bewilligt waren, als das Kirchenvermögen hin⸗
Lel

) Qu 1888 1006, XXX und —1890 230,
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55 Die Stolagebüren; in Betreff erſelben wurde nach —.
licher Einrechnung der factiſchen Stola In Würdigung de Ausdruckes
„Gebüren ſtolpflichtigen Acten“ Nur der Mindeſtbetrag
nach der Joſefiniſchen Stolordnung aAngenommen, bei Sterbe
fällen 5 krR und 52³  10 Iy., bei Trauungen 5 kx., für
Verkündſcheine 528610 Er. die anfänglich mitgerechneten Matriken⸗gebüren —5. ⁰ kr wurden ſpäter fallengelaſſen.

Stiftungsgebüren. Die Regierung begnügte ſich nicht damit,
daſ

2 die auſel der Nichteinrechnung Im Stiftsbriefe enthalten ſei,
ſondern verlangte auch die Vorlage der Willenserklärung der ifters
(Teſtament oder Protokoll), 3u erſehen, ob daſelbſt die fragliche
Clauſel enthalten ſei Da die Beibringung eines ſolchen Schriftſtückes
oft ſehr war, ⁰ wären trotz de günſtig lautenden Stiftbriefes
doch faſt alle Stiftungsgebüren eingerechnet worden. Die Angelegen—
heit kam endlich den Verwaltungsgerichtshof, welcher entſchied,
S genüge, daſs Im Stiftbriefe die Clauſel der Nichteinrechnung
ſtehe Qu. H 490 XXNXNXNI

Bei den Ausgaben 2  ein das Gebüren⸗Aequivalent, da nach
dem Geſetze jeder Pfründennutznießer, deſſen Einkommen mehr al
500 beträgt, ahlen muſs gut gelaſſen; eine ganz ähnliche Steuer
iſt die Einkommenſteuer, die auch 0 Einkommen, inſoferne
eS nicht Grund und Boden oder Staatsſchuldverſchreibungen
errührt, zu entrichten kommt; allein gegen die Gutlaſſung dieſer
Steuer, die doch offenbar die ongrua mindert und den II  7
der zufälliger V

eiſe ein einkommenſteuerpflichtiges Einkommen von
mehr al 600 hat, glaubte ſich die Regierung hartnäckig weigern
3u ollen, bis etwa der Verwaltungs⸗-Gerichtshof wieder ein ent⸗
ſcheidendes U ſpricht Ein wunder Punkt der Fatierung der Au
lagen waren jene für Baulichkeiten. In den früheren Faſſionen var
für Herhaltung der Sarta enn Betrag gutgelaſſen worden, was

billig war, denn 68 iſt eln großer Unterſchied, ob der arrer
bloß Ein Gebäude den Pfarrho herzuhalten hat, oder nebſt dieſem
eine Menge Oekonomiegebäude. Dieſer Unterſchied wurde aber
Schaden der etzteren aufgehoben. Es ſollten aber Afur die größeren
Bauauslagen von Fall 3u Fall aufgerechne werden dürfen; allein
was geſchieht? die Regierung behandelt dieſelben nach dem
Baunormale von 1806, Wo, wenn die ongrua des arrer nicht
hinreicht, das Kirchenvermögen oder die Concurrenz einzutreten hatDie Proviſoren konnten mit dem Congruageſetze zufrieden ſein,
da ihnen doch ein Gehalt von 600 gegen die früheren 315
nd —500 zugewieſen war Die Miniſterial-Verordnung

Juli 1885 ſchmälerte aber wieder ihr Einkommen, indem ſie den
ſelben die Laſt auflegte, daſs ſie alle Iu die Intercalarzeit fallenden
Stiftungen gratis zu perſolvieren hätten, wodurch gerade jene an
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größeren Statibnen mit der größeren Uhe gegenüber den kleinen
Statibnen mit wenig Stiftungen 3u kurz kommen.

Da prob Congruageſetz hat alſo ſchon eine ganze Geſchichte
hinter ſich und zwar infolge der engherzigen, den fiskaliſchen Stand⸗
punkt allzuſehr berückſichtigenden Auslegung, we demſelben die
Regierung gegeben hat Ur die Menge der Recurſe, die Vorſtellungen
Im Parlamente und die Entſcheidungen oberſter Verwaltungsbehörden
bewogen, rat die Regierung gewiſſermaßen den Rückzug an, ſie hob
die odioſe Miniſterial-Verordnung vom 2 5  &  Uli 1885 (R.⸗G.⸗Bl.
St XXXI Nr 92 auf und erließ hiefür eine neue Verordnung
Oon 2 Jänner 1890, welche mit Februar — 1890 — In Kraft tritt
Wenn auch die meiſten Beſtimmungen der früheren Verordnung
darin wieder vorkommen, ſo enthält ſie doch In weſentlichen Punkten.
Aenderungen, die mit einer gewiſſen Genugthuung 3u begrüßen ſind
Nach dieſer ſind die Einbekenntniſſe Herm Amtsantritte eines
Pfründennutznießers Iu machen und im Wege des Ordinariates un
nicht der Bezirkshauptmannſchaft!) vorzulegen. Dem Pfründeninhaber
iſt eine Zeit von zwei Monaten! zur Vorlage geſtattet; kann
aher die nothwendigen Daten mit aller Genauigkeit und Ruhe
ſammeln und kann dann auch eventuell den Recurs ergreifen. Er
kann ſich daher ſozuſagen ſeine Haut wehren und hängt ſein
Einkommen nicht von dem größeren oder geringeren Eifer des Pro
viſor

2 ah IM — iſt dann auch die ⁰ odioſe Erklärung eines
ſelbſtändigen Seelſorgers, daſs ” nämlich bei einer mit ſtaatlicher
Genehmigung errichteten Seelſorgsſtation angeſtellt ſein muſs,

2⁰ Wweg⸗
gelaſſen. Bezüglich de  8 Einkommens der ſyſtemiſierten HilfsprieſterEl ES bei 8 II 5 den Leiſtungen N Geld und Gelde  wert
Qus dem Grunde einer auf dem Einkommen haftenden Verbindlichkeit
gehören auch düe auf einer langjährigen Uebung be⸗
ruhenden bisherigen ſowie die In einem ſpeciellenR ch el grü et N Leiſtungen Aus dem Pfarreinkommen
für die ſyſtemiſierten Hilfsprieſter. Damit die Ueberſchüſſe des bealen
Kirchenvermögens eingerechnet werden dürfen, ſind die behördlichen
Bewilligungen und ſonſtigen Urkunden, auf welche ſich dieſelben gründen,
nachzuweiſen (8 E), wodurch der Willkür der Einrechnung ein
ſtarker Damm entgegengeſetzt erſcheint. Bei den Einbekenntniſſen der
tola und der Stiftungen iſt die Begünſtigung gewährt, daſs, venn
ein nach dem Geſetze April 1885 richtiggeſtelltes Einkommen
vorliegt, die Vorlage eines Ausweiſes bei der S  tola innerhalb
Jahren) unterbleiben kann. 8 4, und 90 Wenn auch die Einkommen⸗

Damit doch der Pfründeninhaber inzwiſchen nicht ohne Gehalt iſt, beſtimmt41 1 daſ demſelben über 918 3ul Feſtſtellnng der Congrua—
ergänzung die von ſeinem Vorgänger genoſſenen Bezüge angewieſen werden fönnen.
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ſteuer al Gutlaſſungspoſt noch nicht bezeichnet iſt, ſo halten wir die
Gutlaſſung für eine rage der Zeit ud vas die größeren Baulich—
eiten betrifft, ſo iſt un der Miniſterial⸗-Verordnung (8 4, II) QAus-
drücklich betont, daſs die Koſten derſelben V dem Pfründennutznießer,

dadurch deſſen Congrua verkürzt wird, innerhalb des Ausmaßes
dieſer Congrua von Fall u Fall Religionsfonde anzu⸗
ſprechen ſeien. Es kann ſich hiebei die altgeſtifteten
Pfarreien handeln, die Herhaltnng der Gebäude dem Pfründner
obliegt, während bei den neugeſtifteten ur Beſtreitung größerer
Baulichkeiten jeher das Kirchenvermögen oder die Concurrenz
einzutreten hat

Cit großer Befriedigung werden die Proviſoren die Alinea —5  2
de 8  8 begrüßen, wornach ſie auf das ſtiftungsmäßige Meſs
ſtipendium bis zur Höhe de diöceſanüblichen Anſpruch haben. Jene,
deren Gehalt Uuur 3 monatlich beträgt, varen auch ſrüher nicht
verpflichtet, die Stiftungsmeſſen nders als das diöceſanübliche
Stipendium 3u perſolvieren. leſe Beſtimmung iſt auch jetzt beibehalten
(Al 14 Der Unterſchied zwiſchen al 3 und iſt der, daſ
die Proviſoren mit 600 Gehalt, In dem Falle, al der Stiftungs⸗
bezug geringer als da diöceſanübliche Stipendium iſt

4 den
niederen Stiftungsbezug, die Proviſoren mit 360 fl Gehalt aber da  8
diöceſanübliche Stipendium verrechnen dürfen

Jenen, welche Iu den Ruheſtand reten wollen — — Qu
235 und 220) iſt eine übrigens begründete

Mehr⸗Nachweiſung aufgetragen, nämlich die Vorlage eines Ein⸗
bekenntniſſes, wenn eln olches nach dem Geſetze 15 April 1885
richtiggeſtelltes, nicht vorhanden iſt (8 15 al

Im Ganzen bezeichnet alſo die Miniſterial⸗-Verordnung vom
2 Jänner 1890 einen Fortſchritt In der ſinngemäßen Auslegung
des prov Congruageſetzes, hoffentlich aber keinen Stillſtand, indem
noch manche Fragen, (insbeſondere auch die Belaſtung der Ergänzung
mit Religionsfondsmeſſen) lustrage 3u bringen Iun

gammlungen durch die Kloſterfrauen.
2  V  bn Msgr. Domcapitular Anton Pinzger iun inz

E  8 ſind erſt wenige Decennien, ſeit Mitglieder von Congregationen
ihren Oberen auf Sammlung geſchickt werden,“ 6 Geld

mittel für dieſe oder jene Gründung aufzubringen. In der That
Die betreffenden Congregationen en die Beſugnis 3zUum Sammeln nulr

von der weltlichen Behörde; dieſelben tellen gewöhnlich irgend ein Unternehmen
Unter die Protection einer ohen Ind en Perſönlichkeit, welcher das Mihiſiendie Erlaubnis füglicher Weiſ nicht abſ

agen ann


